
Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel  Vorlage Nr. 950/551/2024 

  
Beschlussvorlage 

Verbandsgemeinde 

    

 

TOP Festlegung der Bekanntmachungen 
nach der Hauptsatzung 

 

 Verfasser:   
Bearbeiter: Michael Augel 
Fachbereich 1.1 

  Datum:  
07.08.2024 

Aktenzeichen: 
1.1 020-01 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-39 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Haupt- und Finanzausschuss öffentlich   Vorberatung 

Verbandsgemeinderat öffentlich   Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat zu beschlie-
ßen, dass Bekanntmachungen 
 

 gemäß § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung in der Heimat- und Bürgerzeitung „Unsere 
Vordereifel“ der Verbandsgemeinde Vordereifel  

und 

 gemäß § 1 Abs. 4 der Hauptsatzung in der „Rhein-Zeitung“, Ausgabe C Ander-
nach/Mayen 

 
zu veröffentlichen. 
 
 
 
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt, Bekanntmachungen 
 

 gemäß § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung in der Heimat- und Bürgerzeitung „Unsere 
Vordereifel“ der Verbandsgemeinde Vordereifel  

und 

 gemäß § 1 Abs. 4 der Hauptsatzung in der „Rhein-Zeitung“, Ausgabe C Ander-
nach/Mayen 

 
zu veröffentlichen. 
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Etwaige Anträge:   
  
 
    
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmen-
mehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthal-
tung 
 

 
Laut Be-
schluss-
vorschlag 

 
Abwei-
chender 
Be-
schluss 

 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Vordereifel vom 09. Okto-
ber 2024 erfolgen öffentliche Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde in einer Zei-
tung. Der Verbandsgemeinderat entscheidet durch Beschluss, in welcher Zeitung die 
Bekanntmachung erfolgen.  
 
Der Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 

 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
 € 

 

Ergebnishaushalt 
  2024 

Finanzhaushalt  
 2024 

Buchungsstelle: 

 

 
 
Anlagen: 
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